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Beantwortung der Einwohnerfragen in der Planungsausschusssitzung vom 14.01.2025 
 

1. Ist dem PLA bekannt, dass die Anfrage des Roten Kreuzes für Betreutes 
Wohnen, Nr. 5 der Fragen in der Sitzung des PLA am 3.12.24, seitens der 
Fachabteilung Stadtplanung mit der Begründung abgelehnt wurde, das 
Einvernehmen der Gemeinde konnte nicht erreicht werden? 

Antwort: Die Zuständigkeit für die Erteilung von Einvernehmen der Gemeinde liegt bei der 
Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt. Der Planungsausschuss wird gemäß § 3 
„Planungsausschuss“ der Zuständigkeitsordnung bei der Erteilung des Einvernehmens der 
Gemeinde gemäß § 36 Abs. 1 BauGB bei bedeutsamen Vorhaben (mehr als zwei 
Wohneinheiten) dann beteiligt, sobald das Einvernehmen erteilt werden kann. Da die in 
Rede stehende Wohnnutzung im Außenbereich unzulässig ist, kann das Einvernehmen nicht 
erteilt werden. Somit war der Planungsausschuss nicht über das Vorhaben zu informieren. 
 

2. Wie kann es sein, dass der beschlossene Antrag der CDU und den Grünen in der 
Sitzung des PLA am 7.11.2017, über das Einhalten der Zuständigkeitsordnung, 
keine Anwendung mehr findet? Hier wurde einstimmig beschlossen, im Wege 
einer Mitteilungsvorlage die Aufstellung über eingereichte Vorgänge, dem PLA 
mit der Tagesordnung zur Entscheidung vorzulegen. Zudem wird auf den 
Beschluss des Rates vom 21.2.2019, über Handlungsfeld 2,3 und 5, verwiesen. 

Antwort: Dem Antrag vom 07.11. wurde auf eine Dauer von sechs Monaten zugestimmt. 
Die anzufertigen Mitteilungsvorlagen dienten lediglich der Information und nicht der 
Beschlussfassung. Die Zuständigkeitsordnung wurde hiervon nicht berührt und findet 
weiterhin Anwendung. Da die in Rede stehenden Wohnnutzung im Außenbereich unzulässig 
ist, kann das Einvernehmen nicht erteilt werden. Somit ist der Planungsausschuss nicht 
über das Vorhaben zu informieren. Der Hinweis auf die im Jahr 2019 beschlossenen 
Handlungsfelder ist nicht aktuell. Diese wurden aktualisiert und zuletzt in der Ratssitzung 
am 22. Februar 2024 (BV/2023/158--1) beschlossen. 
 

3. In 2017 erfolgte der Beschluss des PLA, ein gesamträumliches Konzept für den 
nordwestlichen Ortseingang von der Verwaltung entwickeln zu lassen. In Seite 
8 der Begründung aus Punkt 3 der heutigen Tagesordnung ist die Verlegung der 
Abgrenzungslinie sichtbar. Somit sind die hindernden Bedenken der 
Landesplanung ausgeräumt. Wann wird nun dieses Konzept öffentlich? 

Antwort: Bei der „Abgrenzung der Siedlungsachsen und Besonderen Siedlungsräume“ 
handelt es sich um ein Ziel der Raumordnung, welches somit eine verbindliche Vorgabe der 
Regionalplanung ist und keiner Abwägungs- oder Ermessensentscheidung unterliegt. Durch 
den Verlauf der „Abgrenzung der Siedlungsachsen und Besonderen Siedlungsräume“ werden 
der Stadt Wedel planerische Leitplanken vorgegeben, innerhalb derer eine 
Siedlungsentwicklung stattfinden muss. Dies bedeutet nicht, dass innerhalb dieser 
Abgrenzungslinie grundsätzlich kein weiteres Abwägungserfordernis auf der Ebene der 
Bauleitplanung (FNP und BP) besteht um eine bauliche Entwicklung anzustoßen. So führt 
die Begründung zum Regionalplan aus, dass eine weitere bauliche Nutzung des 
landschaftsprägenden und als Geotop erlebbaren Geesthanges (parallel zur Bundesstraße 
431) verhindert werden soll. (vgl. Begründung zum Regionalplan für den Planungsraum III | 
S. 177) Diese Ausführungen sind auf der Ebene der Bauleitplanung in die Abwägung 
einzustellen und zu berücksichtigen.  
Die Erarbeitung des in Rede stehenden gesamträumlichen Konzepts durch die Technische 
Hochschule Lübeck wurde im Jahr 2017 beschlossen. Die studentischen Entwürfe wurden 
im Jahr 2018 der Politik vorgestellt. In diesem Zuge wurde politisch festgelegt, dass keine 
konkurrierende Entwicklung zu Wedel Nord angestoßen werden soll. Welche 
Voraussetzungen für eine solche Aufstellung erfüllt sein müssen wurde zuletzt mit der 
BV/2023/170 beantwortet. (siehe Punkt 4) 
 



Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung 

 

Be
an

tw
or

tu
ng

 E
in

w
oh

ne
rf

ra
ge

n 
PL

A
 2

02
50

11
4.

do
cx

 

Seite 2 von 2

 

4. Warum wird nicht, unter Beachtung des Baulandmobilisierungsgesetzes und 
entsprechend der MV/2019/046 für die Fläche Holmer Str. 75 eine Änderung 
des F-Planes mit Ausweisung als Wohnbaufläche MV/2009/035, entsprechend 
dem gültigen F- Plan vollzogen? (Anlage 1) 

Antwort: Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren zur 
Aufstellung eines (vorhabenbezogenen) Bebauungsplans. Welche Voraussetzungen für eine 
solche Aufstellung erfüllt sein müssen wurde zuletzt mit der BV/2023/170 beantwortet. 
Darin wird Folgendes ausgeführt:  

„Zu gegebener Zeit kann ein neues Planverfahren auf Grundlage der dann 
vorherrschenden Bedingungen unter Berücksichtigung folgender Punkte wieder 
aufgenommen werden, wenn…  
 alle Grundstückseigentümer mit dem Wunsch nach der Entwicklung eines 

gesamtheitlichen Konzepts auf die Stadt Wedel zukommen,  
 alle Grundstückseigentümer die aktuellen Grundsätze der Bodennutzung vertraglich 

anerkennen,  
 es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist,  
 ein städtebaulich-landschaftsplanerischen Wettbewerbs durchgeführt wird und 

der politische Beschluss gefasst wird.“ 
 

5. Ist dem PLA bekannt, dass der perspektivische Beschluss im F-Plan aus 2009 
über Wohnbauflächen am Geestrand, durch richterlichen Hinweis, eine 
Genehmigung zur Lagerung von Booten und Wohnmobilen erhalten hat. Somit 
gewerbliche Nutzung vorliegt. 

Antwort: Die auf der Fläche zulässigen Nutzungen, welche sich im planungsrechtlichen 
Außenbereich befinden, regelt der § 35 BauGB. Auf Grundlage des § 35 BauGB wurde die 
beantragte Nutzungsänderung der bestehenden Gebäude zu Lagerzwecken genehmigt. Der 
Gesetzgeber lässt hierbei lediglich die Nutzung innerhalb des vorhandenen 
Gebäudebestands zu. Eine planungsrechtliche, gewerbliche Nutzung besteht hierdurch 
nicht, die Ausweisung als Flächen für die Landwirtschaft sind weiterhin gültig. Der 
Planungsausschuss war gemäß der Zuständigkeitsordnung über die Nutzungsänderung nicht 
zu informieren. 
 
 
Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung  Wedel, den 11.02.2025 



          11.03.2025 
 
Stellungnahme des Umweltbeirates zum 
 
Innenstadtentwicklungskonzept, Vorberatung am 11.3.2025 im PLA 
 
Das hier vorliegende Innenstadtentwicklungskonzept stellt wie viele bereits vorliegende und 
beschlossene Konzepte, u.a. das zuletzt beschlossene Mobilitätskonzept, die Defizite im Stadtraum 
deutlich dar. 
 
Die Aussagen des Zielbildes beziehen sich u.a. auf 
-eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Einrichtung von Treffpunkten im Stadtraum z.B. durch 
niedrigschwellige Angebote. Bemängelt wird die starke Pkw-Präsenz im Innenstadtbereich. 
 
 
Nun tut sich bereits etwas in der Innenstadt: 
 
unser  ehemaliger Mobilitätsmanager hat in der nördlichen Bahnhofstraße  die Umsetzung eines 
Bausteins des Mobilitätskonzeptes in 2023 angeschoben, mit dem Ziel der Verkehrsberuhigung und 
Reduzierung des MIV . Leider beschränken sich die Maßnahmen nur noch auf eine zeitlich befristet 
eingerichtete Fahrradstraße, Konflikte unter den Verkehrsteilnehmern bestehen jedoch fort. 
 
Aus Sicht des Umweltbeirates ist diese Maßnahme nicht ausreichend, um hier die Verweilqualitäten 
gezielt zu optimieren, indem wir mehr Raum für Fussgänger, Passanten und Fahrradfahrer schaffen. 
Daher plädieren wir für die Ausweitung des Versuchs um eine zumindest temporäre Sperrung der 
nördlichen Bahnhofstraße, so dass die Wedelerinnen und Wedeler einmal die Erfahrung machen 
können, wie  ein autofreier Bereich der Bahnhofstraße erlebbar wird. Dazu bietet sich die 
Sommerzeit besonders an. 
 
Wedel hat vor einigen Jahren den Klimanotstand beschlossen. Wir sollten endlich anfangen zu 
handeln! 
 
Der Umweltbeirat der Stadt Wedel 
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Naturverträglicher Ausbau der Solarenergie in der Stadt Wedel

Stadt Wedel | Fachdienst Stadt und Landschaftsplanung

Sitzung des Planungsausschusses 11.03.2025

Naturverträglicher Ausbau der 

Solarenergiegewinnung

Rahmenkonzept für Solar-Freiflächenanlagen 

im Außenbereich der Stadt Wedel

Entwurf März 2025
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Stadt Wedel | Fachdienst Stadt und Landschaftsplanung

Sitzung des Planungsausschusses 11.03.2025

Projektübersicht

Ø Frühjahr 2022: Projektstart

Ø 08.11.2022: Planungsausschuss – ANT/2022/018 und 
Erläuterung der laufenden Arbeit der Verwaltung

Ø 14.02.2023: Planungsausschuss - ANT/2023/003

Ø 20.03.2023: Nicht-öffentliche Informationsveranstaltung

Ø 27.06.2023: Planungsausschuss - Vorstellung der Entwurfsfassung 2023

Ø 12.07.2023: Nachbarschaftlicher Dialog

Ø 09.09.2024: Neufassung des Solar-Erlasses und 
Beginn der Aktualisierung der Entwurfsfassung 2023

Ø 03.12.2024: Planungsausschuss – Anfrage zum Sachstand und 
Beantwortung mit MV/2024/100

Ø 11.03.2025: Vorstellung Entwurfsfassung März 2025
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Sitzung des Planungsausschusses 11.03.2025

Anlass

Ø Erreichen der Ausbauziele „Erneuerbare Energien“

Ø Begegnen der Klimakrise und der Biodiversitätskrise

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Ø Rechtliche Vorgaben

Ø Planerische Vorgaben

Festlegung des Untersuchungsraumes

Ø Landfläche des Außenbereichs der Stadt Wedel (rd. 1.500 ha)

Aktualisierung aufgrund der Stellungnahme der Landesplanung hinsichtlich der 
Abgrenzung der Siedlungsentwicklung



Naturverträglicher Ausbau der Solarenergie in der Stadt Wedel
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Sitzung des Planungsausschusses 11.03.2025

Ermittlung der Such- bzw. Eignungsräume

Schritt 1: Ermittlung der Suchräume

Schritt 2: Ermittlung der potentiellen Eignungsräume

Schritt 3: Ermittlung und Priorisierung der Eignungsräume
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Sitzung des Planungsausschusses 11.03.2025

Schritt 1

Ermittlung der Suchräume

Ausschlussflächen werden vom Flächenpotential abgezogen:

Ø Flächen mit fachrechtlicher Ausschlusswirkung – Aktualisierung 

• z.B. Natura 2000-Gebiete, Biotopverbundsystem, Wald, etc.

Ø Ausschlussflächen für raumbedeutsame Solar-Freiflächenanlagen gemäß 
Landesentwicklungsplan 2021

• Regionaler Grünzug

Ø Ausschlussflächen gemäß Kriterien der Stadt Wedel
• Flächennutzungsplan: Wohnbauflächen, gewerbliche Bauflächen, 

Sonderbauflächen, Flächen für Versorgungsanlagen, Grünflächen

• Landschaftsplan: Flächen für Neuwaldbildung
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Sitzung des Planungsausschusses 11.03.2025

Schritt 2

Ermittlung der potentiellen Eignungsräume

Innerhalb der ermittelten Suchräume werden

Ø Flächen mit besonderem Abwägungs- und Prüferfordernis herausgestellt

Ø Vorbelastungen von Natur und Landschaft berücksichtigt



Naturverträglicher Ausbau der Solarenergie in der Stadt Wedel

Stadt Wedel | Fachdienst Stadt und Landschaftsplanung

Sitzung des Planungsausschusses 11.03.2025



Naturverträglicher Ausbau der Solarenergie in der Stadt Wedel

Stadt Wedel | Fachdienst Stadt und Landschaftsplanung

Sitzung des Planungsausschusses 11.03.2025



Naturverträglicher Ausbau der Solarenergie in der Stadt Wedel

Stadt Wedel | Fachdienst Stadt und Landschaftsplanung

Sitzung des Planungsausschusses 11.03.2025

Schritt 3

Ermittlung der Eignungsräume

Ø Geotop ist ungeeignet

Ø A1 Papentwiete/ B431: rund 2 ha

Ø A2 Beidseitig Holmer Straße: rund 21 ha

Gesamtfläche von rund 23 ha 

Ø rund 0,7 % der Stadtgebietsfläche

Ø rund 1,5 % der betrachteten Fläche im Außenbereich
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Sitzung des Planungsausschusses 11.03.2025

Suchräume: rund 29 ha

Potentielle
Eignungsräume

Zwei Eignungsräume: 

rund 23 ha

geeignet für ein Bauleitverfahren unter der regelhaften 
Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange
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Sitzung des Planungsausschusses 11.03.2025

Naturverträgliche Anlagenplanung

Ø Wirkzusammenhänge zwischen Klima- und Naturschutzanliegen

Ø Schutz und Förderung der Biodiversität

Ø Rechtliche Grundlagen und planerische Empfehlungen

Ø Jeweils jüngste Forschungsergebnisse und entsprechende Empfehlungen für die 
einzelnen Projektphasen berücksichtigen

• Bauleitplanung (Parallelverfahren: Bebauungsplanverfahren, Änderung des 

Flächennutzungsplans, Berichtigung des Landschaftsplans)

• Anlagenplanung

• Bauphase

• Betrieb

• Monitoring
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Ausblick

Ø 08. April 2025 – Sitzung des Planungsausschusses 
Rückmeldung der Politik an die Verwaltung

Ø Mai/ Juni 2025
Öffentliche Informationsveranstaltung und 2. Nachbarschaftlicher Dialog

Ø 01.07.2025 – Sitzung des Planungsausschusses: 
Beschluss des Rahmenkonzeptes für Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich 
der Stadt Wedel

Ø 4. Quartal 2025:
Möglicher Beginn für Bauleitplanverfahren für einzelne Vorhaben
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© Dialogforum Erneuerbare Energien und Naturschutz von BUND und NABU Baden-Württemberg

Konfliktreiche Photovoltaik-
Freiflächenanlagen

Chancenreiche Photovoltaik-
Freiflächenanlagen



Frau Goll von der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen  

Anmerkungen zum Protokoll der PLA-Sitzung am 03.12.2024 

Protokoll S. 4: 1.2 Aktuelle Fragen der Einwohner*innen 

Herr Meyer (ADFC) stellt folgende Fragen Zu TOP 3: (…) 

4. Welche Maßnahmen in Wedel empfiehlt die Polizei, um die Verkehrssicherheit zu 
verbessern? Im Vergleich zum direkt angrenzenden Hamburg fällt die große Dichte 
an Unfällen in Wedel auf, siehe Auszug aus dem Unfallatlas in der Anlage 

 Können Sie diese Anlage bitte noch mit einstellen?  
(Anmerkung Verwaltung: ist erfolgt) 

S. 8 Geänderter Antrag 2: Das Budget des Mobilitätsmanagers wird für das 
Haushaltsjahr 2025 gestrichen. 

Erläuterung zu den folgenden Änderungs-/Ergänzungswünschen: Da die Diskussion 
und die Dynamik der Anträge bzw. deren Änderungen, in der sich die Standpunkte 
der Fraktionen spiegeln, gar nicht nachvollzogen werden, ergibt sich ein verzerrtes 
Bild. Die Positionen der Fraktionen sollten im Sinne der Transparenz nachvollziehbar 
sein, was sie in der gegenwärtigen Darstellung nicht sind. Die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen hat nicht die Streichung des Budgets per se beantragt und hat dem 
auch nicht in dieser verkürzten Darstellung zugestimmt. Die Zustimmung erfolgte 
unter der Maßgabe, dass dieses Budget an eine besetzte Stelle geknüpft ist und 
diese Voraussetzung nicht vorliegt, war also mehr eine Formalie nach der 
vorangegangenen Diskussion. Deshalb bitten wir um folgende Ergänzung vor dem 
geänderten Antrag auf S. 8:  

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte in ihrem Antrag ANT/2024/030 angemerkt, 
dass das von der Stellenbesetzung Mobilitätsmanagement abhängige 
Mobilitätsbudget nur sinnvoll verwendbar ist, sobald eine Priorisierung der Aufgaben 
im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Mobilitätskonzepts vorgenommen 
wird. Da die Stelle momentan nicht besetzt ist und auch frühestens besetzt werden 
soll, wenn das Leitungsteam voll besetzt ist, liegen die Voraussetzungen für eine 
Inanspruchnahme des Budgets in absehbarer Zeit nicht vor. Im Laufe der Diskussion 
kam von den anderen Fraktionen der Vorschlag, das Budget dann der Klarheit halber 
und vor dem Hintergrund der Haushaltslage für das Haushaltsjahr 2025 zu streichen. 
Der Antrag wurde entsprechend geändert. 

Neuer Antrag 3: Das Budget für Ausgleichsmaßnahmen wird auf 20.000 € reduziert 

Bitte vor den geänderten Antrag: 

Die Reduzierung der Ausgleichsmaßnahmen im Zuge von Bebauungsplänen, Pflege 
und Unterhaltung von 29.500 € auf 20.000 € war ursprünglich nicht Teil des Antrags 
ANT/2024/030, da zum Zeitpunkt der Antragsstellung noch eine Bitte offen war, zu 
prüfen, ob diese Reduzierung ohne Qualitätsverlust zu realisieren ist. Da dies 



zwischenzeitlich positiv beantwortet worden war, wurde ein entsprechender neuer 
Antrag abgestimmt. 

S. 9 Antrag 2: Seite 547 - Aufwand 54 31610 für Planungskosten im Produkt 51 
Stadt- und Landschaftsplanung: Kürzung des Ansatzes 2025 von 81.200 € auf 
10.000 € 

Auch dieser Punkt ist insofern lückenhaft als die Darstellung suggeriert, die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen habe sich einem Sparvorschlag um 71.200 € verweigert. 
Dies ist irreführend, da der Großteil dieser Maßnahmen bereits in den anderen 
Beschlüssen abgehandelt wurde. Wären die einzelnen Punkte (s.u.) getrennt 
besprochen und abgestimmt worden, wäre das klar ersichtlich. Wie im Antrag 
ANT/2024/033 der CDU zu 2. ausgeführt: „Die im Ansatz enthaltenen Aufwendungen 
sind für die Fachplanung Ökokonto (10.000 €), ein Wohnungsmarktkonzept (50.000 
€), für Fachplanungen Mobilität (11.200 €) und städtische Bebauungsplanbearbeitung 
(10.000 €) vorgesehen. Eine Fachplanung Ökokonto ist 2025 nicht notwendig, weil 
keine für das Ökokonto relevanten stadteigenen Bauvorhaben erfolgen werden.“ 

Verweigert hat sich unsere Fraktion der Zustimmung zur Einsparung der u.E. gut 
angelegten Mittel für das Ökokonto, nicht dem ganzen Maßnahmenpaket, das bereits 
abgehandelt war. Deshalb bitte zur Klarstellung vor dem Antrag auf S. 9 ergänzen: 

Der Antrag ANT/2024/033 wurde der Einfachheit halber unverändert zur Abstimmung 
gestellt, obwohl wesentliche Teile daraus bereits anderweitig abgestimmt worden 
waren. Die Streichung der 50.000 € für die Erstellung eines 
Wohnungsmarktkonzeptes für das Haushaltsjahr 2025 wurde bereits im geänderten 
Antrag 1 zu Antrag ANT/2024/030 zur Abstimmung gestellt; 11.200 € für das 
Mobilitätsbudget wurden bereits im geänderten Antrag 2 zu ANT/2024/030 zur 
Abstimmung gestellt. Bei den verbleibenden 10.000 € geht es um Mittel für das 
Ökokonto. Die Verwaltung hatte in einer E-Mail vom 20.11.bereits angeboten, die 
Kosten hierfür hilfsweise auf 2 Jahre zu verteilen (2 mal 5.000 €). Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen machte klar, dass sie der Streichung dieser Mittel aus 
mehreren Gründen nicht zustimmen kann: Die Verwaltung hatte per E-Mail in einer 
ausführlichen Erläuterung die – auch finanzielle - Sinnhaftigkeit (u.a. Verzinsung) der 
Ökopunkte dargelegt. Die genannte Voraussetzung, das Ökokonto würde nur im 
Zusammenhang  mit stadteigenen Bauvorhaben Sinn ergeben, sei nicht zutreffend. 

Antrag 5: Seite 659 – Aufwand zur Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 
Vermögens Tiefbau im Produkt Regionalpark Wedeler Au: Reduzierung des Ansatzes 
von 37.700 € auf 30.000 €. 

Bitte vor den Antrag: 

Die Reduzierung der Mittel von 37.700 € auf 30.000 € für Pflege und Unterhaltung im 
Regionalpark Wedeler Au war ursprünglich nicht Teil des Antrags ANT/2024/030, da 
zum Zeitpunkt der Antragsstellung noch eine Bitte offen war, zu prüfen, ob diese 
Reduzierung ohne Qualitätsverlust zu realisieren ist. Dies war zwischenzeitlich 
positiv beantwortet worden. 
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